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Wesentliche Änderungen für Berufsbetreuer



§ 1901 BGB a.F.

(1) Die Betreuung umfasst alle 
Tätigkeiten, die erforderlich sind, 
um die Angelegenheiten des 
Betreuten nach Maßgabe der 
folgenden Vorschriften rechtlich 
zu besorgen.

(1) Der Betreuer nimmt alle Tätigkeiten 
vor, die erforderlich sind, um die 
Angelegenheiten des Betreuten 
rechtlich zu besorgen. Er unterstützt 
den Betreuten dabei, seine 
Angelegenheiten rechtlich selbst zu 
besorgen, und macht von seiner 
Vertretungsmacht nach § 1823 nur 
Gebrauch, soweit dies erforderlich ist.

§ 1821 BGB n.F.  
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Kooperation und Abgrenzung – Das 
Verhältnis von Rechtlicher Betreuung 
und sozialer, pflegerischer und 
gesundheitlicher Unterstützung 
Handreichung des Deutschen Vereins zum Verhältnis von Tätigkeiten an der 
Schnittstelle von rechtlicher Betreuung und Sozialleistungen mit Hinweisen zu 
Abgrenzung und Kooperation

Die Handreichung (DV 3/18) wurde am 10. Mai 2022 vom Präsidium des Deutschen 
Vereins verabschiedet
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§ 1901 BGB a.F.

(2) Der Betreuer hat die 
Angelegenheiten des Betreuten so 
zu besorgen, wie es dessen Wohl 
entspricht. Zum Wohl des 
Betreuten gehört auch die 
Möglichkeit, im Rahmen seiner 
Fähigkeiten sein Leben nach 
seinen eigenen Wünschen und 
Vorstellungen zu gestalten.

§ 1821 BGB n.F.  

(2) Der Betreuer hat die 
Angelegenheiten des Betreuten so zu 
besorgen, dass dieser im Rahmen seiner 
Möglichkeiten sein Leben nach seinen 
Wünschen gestalten kann. Hierzu hat 
der Betreuer die Wünsche des 
Betreuten festzustellen. Diesen hat der 
Betreuer vorbehaltlich des Absatzes 3 
zu entsprechen und den Betreuten bei 
deren Umsetzung rechtlich zu 
unterstützen. Dies gilt auch für die 
Wünsche, die der Betreute vor der 
Bestellung des Betreuers geäußert hat, 
es sei denn, dass er an diesen 
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§ 1901 BGB a.F.

(3) Der Betreuer hat Wünschen 
des Betreuten zu entsprechen, 
soweit dies dessen Wohl nicht 
zuwiderläuft und dem Betreuer 
zuzumuten ist. 

§ 1821 BGB n.F.

(3) Den Wünschen des Betreuten hat der 
Betreuer nicht zu entsprechen, soweit 

1. die Person des Betreuten oder dessen 
Vermögen hierdurch erheblich 
gefährdet würde und der Betreute 
diese Gefahr aufgrund seiner Krankheit 
oder Behinderung nicht erkennen oder 
nicht nach dieser Einsicht handeln kann 
oder

2. dies dem Betreuer nicht zuzumuten ist.



Betreuungsrecht 2023 - Gefährdung

• Welcher mögliche Schaden?
• mit welcher Wahrscheinlichkeit?
• Kann der Betreute die Gefahr erkennen?
• und die Konsequenz aus dieser Einsicht ziehen?
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§ 1901 BGB a.F.

Dies gilt auch für Wünsche, die der Betreute vor 
der Bestellung des Betreuers geäußert hat, es 
sei denn, dass er an diesen Wünschen 
erkennbar nicht festhalten will. 

§ 1821 BGB n.F.

(4) Kann der Betreuer die Wünsche des 
Betreuten nicht feststellen oder darf er ihnen 
nach Absatz 3 Nummer 1 nicht entsprechen, hat 
er den mutmaßlichen Willen des Betreuten 
aufgrund konkreter Anhaltspunkte zu ermitteln 
und ihm Geltung zu verschaffen. Zu 
berücksichtigen sind insbesondere frühere 
Äußerungen, ethische oder religiöse 
Überzeugungen und sonstige persönliche 
Wertvorstellungen des Betreuten. Bei der 
Feststellung des mutmaßlichen Willens soll 
nahen Angehörigen und sonstigen 
Vertrauenspersonen des Betreuten Gelegenheit 
zur Äußerung gegeben werden.
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§ 1901 BGB a.F.

III 3 Ehe der Betreuer wichtige 
Angelegenheiten erledigt, bespricht 
er sie mit dem Betreuten, sofern dies 
dessen Wohl nicht zuwiderläuft.

IV Innerhalb seines Aufgabenkreises 
hat der Betreuer dazu beizutragen, 
dass Möglichkeiten genutzt werden, 
die Krankheit oder Behinderung des 
Betreuten zu beseitigen, zu bessern, 
ihre Verschlimmerung zu verhüten 
oder ihre Folgen zu mildern. 

§ 1821 BGB n.F.

V Der Betreuer hat den erforderlichen 
persönlichen Kontakt mit dem 
Betreuten zu halten, sich regelmäßig
einen persönlichen Eindruck von ihm zu 
verschaffen und dessen Angelegen-
heiten mit ihm zu besprechen. 
VI Der Betreuer hat innerhalb seines 
Aufgabenkreises dazu beizutragen, dass 
Möglichkeiten genutzt werden, die 
Fähigkeit des Betreuten, seine eigenen 
Angelegenheiten zu besorgen, 
wiederherzustellen oder zu verbessern.
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§ 1822 BGB n.F.
Auskunftspflicht gegenüber 
nahestehenden Angehörigen
Der Betreuer hat nahestehenden 
Angehörigen und sonstigen 
Vertrauenspersonen des Betreuten auf 
Verlangen Auskunft über dessen 
persönliche Lebensumstände zu 
erteilen, soweit dies einem nach § 1821 
Absatz 2 bis 4 zu beachtenden Wunsch 
oder dem mutmaßlichen Willen des 
Betreuten entspricht und dem Betreuer 
zuzumuten ist.
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§ 1902 a.F. Vertretung des Betreuten

In seinem Aufgabenkreis vertritt 
der Betreuer den Betreuten 
gerichtlich und außergerichtlich.

§ 1823 BGB n.F. 
Vertretungsmacht des Betreuers

In seinem Aufgabenkreis kann der 
Betreuer den Betreuten gerichtlich und 
außergerichtlich vertreten.
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§ 53 ZPO a.F. Prozessunfähigkeit bei 
Betreuung oder Pflegschaft

Wird in einem Rechtsstreit eine prozessfähige 
Person durch einen Betreuer oder Pfleger 
vertreten, so steht sie für den Rechtsstreit einer 
nicht prozessfähigen Person gleich.

§ 53 ZPO n.F. 
Prozessfähigkeit bei rechtlicher Betreuung

(1) Bei Personen, für die ein Betreuer bestellt ist, richtet 
sich die Prozessfähigkeit nach den allgemeinen 
Vorschriften.
(2) Wird ein Betreuter in einem Rechtsstreit durch einen 
Betreuer vertreten, kann der Betreuer in jeder Lage des 
Verfahrens gegenüber dem Prozessgericht schriftlich … 
erklären, dass der Rechtsstreit fortan ausschließlich 
durch ihn geführt wird (Ausschließlichkeitserklärung). 
Mit Eingang der Ausschließlichkeitserklärung steht der 
Betreute für den weiteren Rechtsstreit einer nicht 
prozessfähigen Person gleich. Der Betreuer kann die 
Ausschließlichkeitserklärung jederzeit mit Wirkung für 
die Zukunft zurücknehmen.
(Verweise auf § 53 ZPO u.a. § 11 SGB X (Vornahme von 
Verfahrenshandlungen), § 71 SGG, § 26 f FGO usw. 
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§ 6 VwZG a.F.

Zustellung an gesetzliche Vertreter
(1) Bei Geschäftsunfähigen oder 
beschränkt Geschäftsfähigen ist an ihre 
gesetzlichen Vertreter zuzustellen. 
Gleiches gilt bei Personen, für die ein 
Betreuer bestellt ist, soweit der 
Aufgabenkreis des Betreuers reicht.

§ 6 VwZG n.F.

Zustellung an gesetzliche Vertreter
(1) Bei Geschäftsunfähigen oder 
beschränkt Geschäftsfähigen ist an ihre 
gesetzlichen Vertreter zuzustellen. 
Gleiches gilt bei Personen, für die ein 
Betreuer bestellt ist, soweit der 
Aufgabenkreis des Betreuers reicht.
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§ 7 VwZGa.F.

Zustellung an Bevollmächtigte
(1) Zustellungen können an den 
allgemeinen oder für bestimmte 
Angelegenheiten bestellten 
Bevollmächtigten gerichtet werden. Sie 
sind an ihn zu richten, wenn er 
schriftliche Vollmacht vorgelegt hat.

§ 7 VwZG n.F.

Zustellung an Bevollmächtigte
(1) Zustellungen können an den 
allgemeinen oder für bestimmte 
Angelegenheiten bestellten 
Bevollmächtigten gerichtet werden. Sie 
sind an ihn zu richten, wenn er 
schriftliche Vollmacht vorgelegt hat. …
Das zugestellte Dokument ist der 
betreuten Person nach Wahl der 
Behörde abschriftlich mitzuteilen oder 
elektronisch mitzuteilen.
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§ 1833 BGB a.F.

Haftung des Vormunds
(1) Der Vormund ist dem Mündel für 
den aus einer Pflichtverletzung 
entstehenden Schaden verantwortlich, 
wenn ihm ein Verschulden zur Last fällt.

§ 1826 n.F.

Haftung des Betreuers
(1) Der Betreuer ist dem Betreuten für 
den aus einer Pflichtverletzung 
entstehenden Schaden verantwortlich. 
Dies gilt nicht, wenn der Betreuer die 
Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat.



Betreuungsrecht 2023 - Anfangsbericht

1863 Berichte über die persönlichen Verhältnisse des Betreuten
(1) Mit Übernahme der Betreuung hat der Betreuer einen Bericht über die 
persönlichen Verhältnisse (Anfangsbericht) zu erstellen. Der Anfangsbericht hat 
insbesondere Angaben zu folgenden Sachverhalten zu enthalten:
1. persönliche Situation des Betreuten,
2. Ziele der Betreuung, bereits durchgeführte und beabsichtigte Maßnahmen, 
insbesondere im Hinblick auf § 1821 Absatz 6, und
3. Wünsche des Betreuten hinsichtlich der Betreuung.
Sofern ein Vermögensverzeichnis gemäß § 1835 zu erstellen ist, ist dieses dem 
Anfangsbericht  beizufügen. Der Anfangsbericht soll dem Betreuungsgericht 
innerhalb von drei Monaten nach Bestellung des Betreuers übersandt werden. Das 
Betreuungsgericht kann den Anfangsbericht mit dem Betreuten und dem Betreuer 
in einem persönlichen Gespräch erörtern.
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Anfangsbericht, §1863 Abs. 1 BGB n.F. Inhalt: persönliche Situation (Satz 2, Nr. 1)
• Alter, Aufenthaltsort, Lebens-, Wohn- und Arbeitssituation
• Fähigkeiten und Ressourcen
• Beeinträchtigungen und Schwierigkeiten
• Sozialverhalten des Betreuten, familiäre und soziale Kontakte
Angaben sind ggf. bereits aus Ermittlungsbericht der Betreuungsbehörde, 
Gutachten des Sachverständigen und richterlichem Anhörungsvermerk bekannt. 
• Welche Ziele der Betreuung wurden formuliert?
• Welche Vereinbarungen wurden mit dem Betreuten getroffen? Was macht der 

Betreute selbst, was macht der Betreuer?
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• Anfangsbericht, §1863 Abs. 1 BGB n.F. Inhalt: Wünsche des Betreuten 
(Satz 2, Nr. 3)

• Welche Wünsche des Betreuten wurden ermittelt?
• zur Lebensgestaltung
• zur Unterstützung
• zu den Prioritäten 
• zur Kontaktgestaltung
• zur Einbeziehung Angehöriger
• bei Vermögenssorge zur Verwendung und Verwaltung der finanziellen 

Ressourcen 



Betreuungsrecht 2023 - Jahresbericht

§ 1840 BGB a.F.
(1) Der Vormund hat über die persönlichen Verhältnisse des 
Mündels dem Familiengericht mindestens einmal jährlich zu 
berichten.

Der Bericht hat auch Angaben zu den persönlichen 
Kontakten des Vormunds zu dem Mündel zu enthalten.

§ 1897 VI 2 BGB: Werden dem Betreuer Umstände bekannt, 
aus denen sich ergibt, dass der Volljährige durch eine oder 
mehrere andere geeignete Personen außerhalb einer 
Berufsausübung betreut werden kann, so hat er dies dem 
Gericht mitzuteilen.

§ 1863 n.F. 
(3) Der Betreuer hat dem Betreuungsgericht über die persönlichen 
Verhältnisse des Betreuten mindestens einmal jährlich zu berichten 
(Jahresbericht). Er hat den Jahresbericht mit dem Betreuten zu 
besprechen, es sei denn, davon sind erhebliche Nachteile für die 
Gesundheit des Betreuten zu besorgen oder dieser ist offensichtlich 
nicht in der Lage, den Inhalt des Jahresberichts zur Kenntnis zu 
nehmen.

Der Jahresbericht hat insbesondere Angaben zu folgenden 
Sachverhalten zu enthalten:

1. Art, Umfang und Anlass der persönlichen Kontakte zum Betreuten 
und der persönliche Eindruck vom Betreuten,

2. Umsetzung der bisherigen Betreuungsziele und Darstellung der 
bereits durchgeführten und beabsichtigten Maßnahmen, 
insbesondere solcher gegen den Willen des Betreuten,

3. Gründe für die weitere Erforderlichkeit der Betreuung und des 
Einwilligungsvorbehalts, insbesondere auch hinsichtlich des 
Umfangs,

4. bei einer beruflich geführten Betreuung die Mitteilung, ob die 
Betreuung zukünftig ehrenamtlich geführt werden kann, und

5. die Sichtweise des Betreuten zu den Sachverhalten nach den 
Nummern 1 bis 4.

(4) Nach Beendigung der Betreuung hat der Betreuer einen 
abschließenden Bericht (Schlussbericht) zu erstellen, …



Betreuungsrecht 2023

§ 1865 BGB n.F. Rechnungslegung
(3) … Das Betreuungsgericht … kann in geeigneten Fällen auf die Vorlage von 
Belegen verzichten. 

Verwaltet der Betreute im Rahmen des dem Betreuer übertragenen 
Aufgabenkreises einen Teil seines Vermögens selbst, so hat der Betreuer dies dem 
Betreuungsgericht mitzuteilen. Der Betreuer hat die Richtigkeit dieser Mitteilung 
durch eine Erklärung des Betreuten nachzuweisen oder, falls eine solche nicht 
beigebracht werden kann, die Richtigkeit an Eides statt zu versichern.
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§ 292 II FamFG
Das Gericht kann eine … zu bewilligende Vergütung auf Antrag des 
Betreuers … auch für künftige Zeiträume durch Beschluss festsetzen, 
wenn die Voraussetzungen des § 15 II 1 VBVG vorliegen. … Die 
Festsetzung ist regelmäßig zu überprüfen.
§ 15 II VBVG
Der Betreuer kann, wenn eine Änderung der für die Höhe der Vergütung 
maßgeblichen Kriterien … nicht zu erwarten ist, die Festsetzung der 
Vergütung auch für künftige Zeiträume nach § 292 II 1 FamFG
beantragen.

§ 1880 II BGB Mittellosigkeit des Betreuten
(2) Der Betreute hat sein Vermögen nach Maßgabe des § 90 des 
Zwölften Buches Sozialgesetzbuch einzusetzen.
§ 90 SGB XII  sieht ab 01.01.2023 einen Vermögensschonbetrag i.H.v. 
10.000 € vor.


